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„

(2) Die Probezeit kann bei anderen Bewerberinnen und Bewerbern durch den
Landespersonalausschuss gekürzt werden.
(3) Dienstzeiten im öffentlichen Dienst oder als Lehrkraft an Ersatzschulen und Zeiten einer
hauptberuflichen Tätigkeit, die öffentlichen Belangen des Bundes oder eines Landes dient,
können auf die Probezeit angerechnet werden. Die Zeit einer Tätigkeit, die nach ihrer Art und
Bedeutung nicht mindestens einem Amt der betreffenden Laufbahn entsprochen hat, bleibt
unberücksichtigt.“
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes…r=2&menu=1&sg=0

1https://www.lehrerforen.de/thread/50168-anrechnung-vertretungsstellen-probezeit/?postID=486237#post486237
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